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Vorwort

Vorworte sollten kurz und bündig sein . Dies gelingt hier nur bedingt, aber die 
Entstehungsgeschichte dieses Buchs verlangt zumindest eine knappe Erläute-
rung . Als ich 2004 an das Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Lan-
deskunde der Universität Heidelberg kam, war dies unter anderem mit der Be-
dingung verknüpft, meine bis dahin in England verfolgten Forschungen vorerst 
aufzugeben und stattdessen ein Thema mit Bezug zur Pfalzgrafschaft zu bear-
beiten . Die Suche nach einem lohnenswerten Untersuchungsgegenstand erhielt 
eine entscheidende Weichenstellung, als Herr Schneidmüller mit seinem un-
trüglichen Gespür für Themen den Rang der Pfalzgrafen bei Rhein in den 
Raum warf . Für diese Anregung bin ich ihm sehr zu Dank verpflichtet . Dass 
der dann folgende Weg von der losen Idee über die Definition des Themas zu 
diesem Buch nicht im dornigen Dickicht der Pflichten eines geschäftsführen-
den Mitarbeiters sein vorzeitiges Ende fand, ist insbesondere der DFG und dem 
ERC zu verdanken . Die 2007 erfolgten Bewilligungen einer Emmy Noether-
Gruppe (‚Rang und Ordnung‘; PE 1515/2-1) durch die DFG und eines ERC- 
Starting Grant (‚RANK‘; Nr . 204905) im siebten Rahmenprogramm der europäi-
schen Gemeinschaft (RP 7/2007–2013) veränderten die Voraussetzungen für die 
Bearbeitung des Themas fundamental . Sie verschafften die für Grundlagenfor-
schung unentbehrlichen zeitlichen und finanziellen Freiräume . Darüber hin-
aus ermöglichten mir diese Förderprogramme die Einrichtung einer Forscher-
gruppe und damit eine umfassende Neukonfigurierung des Themas . Der Frage 
der Formierung und Visualisierung fürstlichen Rangs konnte so im europäi-
schen Vergleich und im interdisziplinären Zugriff nachgegangen werden . Der 
historischen Analyse fürstlichen Handelns wurde in zwei weiteren Teilprojek-
ten die dezidiert kunsthistorisch ausgerichtete Untersuchung fürstlicher Bau-
ten zur Seite gestellt . Die Erforschung der in Wappenrollen entwickelten gesell-
schaftlichen Ordnungsmodelle eröffnete in einem vierten Teilprojekt wieder 
einen anderen Blickwinkel auf (fürstlichen) Rang im spätmittelalterlichen Eu-
ropa . Bei der inhaltlichen Entwicklung dieses  Forschungsprogramms habe ich 
vom Austausch mit Herrn Schneidmüller und Herrn Weinfurter profitiert . Bei 
den technischen Aspekten der Antragstellung waren mir Phil Irving und das 
Forschungsdezernat der Universität Heidelberg eine große Hilfe . Ein herzliches 
Dankeschön gilt den Gutachtern der DFG und des ERC für das von ihnen ge-
schenkte Vertrauen . Bei der Implementierung der Gruppe in Heidelberg – ei-
nem gelegentlich mit Skepsis betrachteten Novum im historischen Bereich – 
fand ich vielfältige Unterstützung seitens der Verwaltung . Stellvertretend seien 
hier genannt: Herr Dimmler, Herr Huber, Herr Kling, Frau Schultz-Coulon und 
Herr Tannenberger . In der konsequenten Fortführung dieses Wegs der Wissen-
schaftsorganisation fand ich großen Rückhalt bei Thomas Horstmann, Erfurt .



10          Vorwort

Die Arbeit in der Gruppe war für mich ein großes Glück . Ihr bewusst 
klein gehaltener Umfang ermöglichte einen intensiven Austausch über die gro-
ßen und kleinen Fragen . So stand die Erforschung von Rang im Vordergrund, 
nicht dessen Einübung . Für diese Arbeitsatmosphäre und manche Ratschläge 
bin ich Thorsten Huthwelker, Maximilian Wemhöner und Géraldine Victoir 
sehr dankbar . Die wissenschaftlichen Hilfskräfte trugen ihren maßgeblichen 
Teil zum Gelingen der Gruppe im Allgemeinen und dieser Arbeit im Speziellen 
bei . Mein Dank gilt Herrn Berrer, Frau Deimann, Herrn Geißler, Frau Ibach, 
Herrn König, Frau Lörsch, Frau Scherer, Herrn Stier, Herrn Wittmann und Frau 
Wolff . Matthias Kirchner, Marco Neumaier und Rafael Troilo sorgten dafür, 
dass die Datenbanken liefen und den gewünschten Nutzen erbrachten .

Die hier vorliegende Arbeit basiert auf meiner 2011 von der Philosophi-
schen Fakultät Heidelberg angenommen Habilitationsschrift . Begutachtet wur-
de diese von Herrn Schneidmüller, Herrn Weinfurter und Herrn Zotz, Frei-
burg . Für ihre konstruktiven Hinweise danke ich herzlich . Diese Studie 
behandelt zwar ‚nur‘ das Reich, ist aber vor dem Hintergrund eines deutsch-
englischen Vergleichs entstanden, der einer zukünftigen Publikation vorbehal-
ten bleibt . Die Arbeit am englischen Material prägt diese Studie genauso inten-
siv wie die zahlreichen Gespräche mit meinen britischen Kollegen, denen 
erklärt werden wollte, was es mit den Reichs- und Kurfürsten und vor allem 
den Pfalzgrafen bei Rhein auf sich hatte . Hier bin ich Adrian Ailes, Kew, Martin 
Brett, Cambridge, David Crouch, Hull, Hugh Doherty, Jean Dunbabin, beide 
Oxford, Chris Given-Wilson, St . Andrews, Nicolas Vincent, Norwich, und Björn 
Weiler, Aberystwyth, für ihr Interesse, ihre Großzügigkeit und ihr Nachbohren 
sehr dankbar . Mein einjähriger Forschungsaufenthalt an meinem ‚alten‘ Cam-
bridger College Peterhouse war deshalb sowohl für die englische als auch deut-
sche Seite des Vergleichs von großer Wichtigkeit . Dafür bin ich dem Master und 
den Fellows von Peterhouse sehr zu Dank verpflichtet, insbesondere den Medi-
ävisten Roger Lovatt und Magnus Ryan . 

In Deutschland habe ich von verschiedenen Seiten Unterstützung erfah-
ren . Ehemalige und derzeitige Heidelberger Kolleginnen und Kollegen haben 
auf ganz unterschiedliche Weise ihren Beitrag geleistet . Besonderen Dank 
schulde ich: Werner Bomm, Helmuth Kluger und Kilian Schultes für ehrliche 
Verlässlichkeit, gerade dann, wenn es nicht rund lief – entfristete Mittelbauer 
entwickeln untereinander eine besondere Form der Solidarität; Andrea Briech-
le und Elisabeth Handle für das Diskutieren über Reichsfürsten auf und neben 
der Piste; Joachim Dahlhaus für zahlreiche wertvolle Hinweise zu den Pfalz-
grafen und ihrer Überlieferung; Gerald Schwedler für die Einführung in die 
Welt der Rituale; Cord Arendes, Stefan Burkhardt, Georg Christ, Julia Dücker, 
meinem alten Weggefährten Klaus Oschema, Andreas Schmidt und Paul Tö-
belmann für manch anregendes Gespräch in Sachen Rang; last but not least den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Heidelberg-Cambridge Medieval His-



           Vorwort          11

tory Seminars . Für das dem Projekt andernorts entgegengebrachte Interesse 
und hilfreiche Hinweise bin ich den Kolleginnen und Kollegen an den Univer-
sitäten Augsburg, Bamberg, Berlin, Duisburg-Essen, Dresden, Freiburg, Kiel, 
Köln, Mannheim, Marburg, München, Münster und Tübingen zu Dank ver-
pflichtet . Herr Menzel, Berlin, hat meine Arbeit wesentlich erleichtert, indem er 
mir Zugriff auf die Materialien gewährte, die im Zuge der Arbeiten an den Re-
gesten Ludwigs IV . und den Urkunden Karls IV . gesammelt wurden . Danken 
möchte ich auch Frau Hohensee, Herrn Lawo, Herrn Lindner und Olaf B . Rader 
für ihre großzügige Gastfreundschaft während meines Aufenthalts an der Ar-
beitsstelle der MGH an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften . Ebenfalls eine große Freude bereiteten die Archivbesuche: Die Archi-
varinnen und Archivare haben mich in großzügiger Weise an ihrem reichen 
Erfahrungsschatz teilhaben lassen . Der Umstand, dass während der Laufzeit 
des Projekts mit Herrn Andermann, Herrn Krimm und Herrn Rödel drei inti-
me Kenner des spätmittelalterlichen Südwestens am GLA Karlsruhe tätig wa-
ren, war ein echter Glücksfall . Für die Erlaubnis, das Geheime Hausarchiv in 
München benutzen zu dürfen, schulde ich seiner königlichen Hoheit Franz von 
Bayern Dank . Ganz entscheidende Impulse erhielt das Projekt von Herrn Spieß 
und seiner Greifswalder Forschungsgruppe . Dass sich einer der besten Kenner 
der Reichsfürsten, insbesondere der Pfalzgrafen bei Rhein, dafür entschied, die 
Heidelberger Gruppe nach Kräften zu unterstützen, war ein unschätzbarer Ge-
winn . Herr Spieß unterzog sich auch der Mühe, die Habilitationsschrift mit 
scharfem Auge Korrektur zu lesen und auf ihre Publizierbarkeit hin zu über-
prüfen . Sein Placet war die Voraussetzung für die nicht ganz den wissenschaft-
lichen Usancen entsprechende Veröffentlichung der Arbeit in einer vom Autor 
selbst herausgegebenen Reihe . In Anbetracht der Tatsache aber, dass diese Rei-
he vor allem der Publikation der aus der Gruppe hervorgehenden Arbeiten 
dient und so den gemeinsamen thematischen Rahmen signalisiert, war dieser 
Schritt nur konsequent . Für das ehrenvolle Angebot, diese Studie andernorts in 
einer bedeutenden Mittelalter-Reihe zu publizieren, sei den Herausgebern an 
dieser Stelle gedankt . Die Drucklegung des Manuskripts wurde von verschie-
denen Seiten befördert . Marco Neumaier verdanke ich den Satz und das Regis-
ter . Herr Weis vom Verlag Thorbecke sorgte in bewährter Manier für den 
Druck . Beide lasen zudem das Manuskript Korrektur .

Die großzügige Förderung durch DFG und ERC ermöglichte nicht nur, in 
der Forschung und Forschungsorganisation neue Wege zu gehen, sie hat auch 
dazu beigetragen, Familie und Beruf zumindest einigermaßen vereinbaren zu 
können . Dies gehört wahrscheinlich nicht zu den primären Zielen der jeweili-
gen Programme, ist aber von unerhörtem individuellen wie gesellschaftlichen 
Mehrwert . Dennoch bleibt eine säuberliche Trennung von Beruflichem und 
Privatem Illusion, die Wissenschaft lässt sich weder an der Haustüre ablegen, 
noch fein säuberlich in tariflich geregelte Arbeitspakete schnüren . Insofern ha-
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ben Freunde und Familie mehr zum Abschluss dieses Projekts beigetragen, als 
ihnen wahrscheinlich bewusst ist . Ihnen allen gilt mein tiefer Dank . Ein beson-
deres Dankeschön aber gebührt meiner Frau, die neben ihrer eigenen berufli-
chen Tätigkeit vor allem während meines Englandaufenthalts dafür sorgte, 
dass das heimatliche Schiff unter Segel blieb . Ihr und unseren Töchtern ist die-
ses Buch gewidmet .
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Einleitung

Rang, so kann man definieren, stellt eine Beziehung zwischen der Ordnung, 
das heißt dem übergreifenden gemeinsamen Bezugsrahmen, und der individu-
ellen Position des Einzelnen her . Innerhalb solcher Ordnungen manifestiert 
sich Rang auf zwei Ebenen: Zum einen definiert sich der Rang des Einzelnen 
über eine Beziehung der Gleichheit und damit Zugehörigkeit .1 Zum anderen 
definiert er sich über eine Beziehung der Unter- beziehungsweise Überord-
nung, also der Differenz und Nichtzugehörigkeit .2 Rang existiert also sowohl in 
einer hierarchischen als auch in einer egalitären Dimension . Begreift man ihn 
auf diese Art und Weise, scheint er eine anthropologische Konstante zu sein, 
zumindest haben sich gänzlich egalitäre, sozial nicht differenzierte Gesell-
schaften bislang nicht nachweisen lassen .3 

Der Grad solcher Differenzierung und damit die Bedeutung von Rang 
können jedoch erheblich variieren . Die anthropologische Forschung unter-
scheidet grundsätzlich zwischen nicht-hierarchischen und hierarchischen Ge-
sellschaftsformen .4 In nicht-hierarchischen beziehungsweise egalitären Gesell-
schaften ist der soziale Vorrang nicht institutionalisiert, sondern basiert 
vorwiegend auf persönlichen Eigenschaften sowie den dem Alter und Ge-
schlecht zugewiesenen Rollenverständnissen . Keine Bedeutung kommt der 
Akkumulation von Besitz zu . In den hierarchischen Gesellschaften hingegen 
ist Vorrang institutionalisiert, und – anders als bei den egalitären Gesellschaf-
ten – sind die Positionen, die soziales Prestige verleihen, begrenzt: nicht jeder, 
der die Fähigkeiten hat sie auszufüllen, kann sie auch erlangen . 

Die hierarchischen Gesellschaften können wiederum in zwei Formen 
unterschieden werden . Erstens in Gesellschaften, in denen sich Vorrang aus 
der Position innerhalb einer Gruppe von Verwandten und oftmals aus einer 
spezifischen funktionalen Rolle (zum Beispiel militärischer oder religiöser Art) 
ableitet . Auch hier kommt der Anhäufung von Gütern keine rangfördernde 
Kraft zu . Im Gegenteil, Großzügigkeit und Verteilung etwaiger materieller Ge-

1 Vgl . Alain Faudemay, La distinction à l’âge classique . Emules et enjeux, Genf 1992, S . 45 .
2 Ebd .
3 Vgl . Gerald D . Berreman, Social Inequality: A Cross Cultural Analysis, in: Gerald D . 

Berreman (Hg .), Social Inequality . Comparative and Developmental Approaches (Stud-
ies in Anthropology), New York 1981, S . 3–40 . Eine jüngere Untersuchung zu Formen so-
zialer Differenzierung in egalitären Gesellschaften bietet z . B . Guido Sprenger, From 
Power to Value: Ranked Titles in an Egalitarian Society, Laos, in: Journal of Asian Studies, 
69 (2010), S . 403–425 .

4 Zu den folgenden zwei Absätzen siehe Morton H . Fried, The Evolution of Political Soci-
ety . An Essay in Political Anthropology (Studies in Anthropology AS 7), New York 1967; 
Berreman, Social Inequality, insbes . S . 8–17; vgl . auch  Paul K . Wason, The Archaeology 
of Rank, Cambridge 1994 .
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winne werden von den Ranghohen erwartet . Für diese in der Regel zahlenmä-
ßig recht kleinen Gesellschaften hat Morton Fried in den 1960er Jahren den Be-
griff der Ranggesellschaften (rank societies) geprägt . Stärker ausgeprägt ist die 
soziale Differenzierung in der zweiten Form hierarchischer Gesellschaften, 
den stratifizierten Gesellschaften . In ihnen befinden sich alle Mitglieder in ei-
nem durch ihr jeweiliges Stratum bestimmten relativen hierarchischen Verhält-
nis zueinander . Diese Hierarchie wird als permanent betrachtet . Vorrang resul-
tiert hier nicht mehr oder zumindest nicht mehr nur aus einer Position 
innerhalb einer Verwandtengruppe, sondern aus von der jeweiligen Gesell-
schaft als wichtig bestimmten Kriterien . Dabei gehen in der Regel politische 
Macht, ökonomische Potenz und prestigeträchtige Positionen Hand in Hand . 
Autorität schließlich wird nicht mehr nur in und über eine Verwandtengruppe, 
sondern über größere, oftmals territorial umrissene Verbände ausgeübt .  

Die mittelalterlichen Gesellschaften Europas, die bei der Entwicklung 
dieser Modelle keine beziehungsweise eine nur sehr nachgeordnete Rolle spiel-
ten, gehören in die Gruppe der hierarchisch strukturierten Gesellschaften .5 Im 
Spätmittelalter wiesen die allermeisten davon stratifizierten Charakter auf . 
Diese Struktur, so die mittelalterlichen Theologen, war gottgewollt .6 Rang war 

5 Vgl . Wolfgang Reinhard, Lebensformen Europas . Eine historische Kulturanthropologie, 
München 2004, S . 311–315 .

6 Zum Mittelalter insgesamt siehe Otto Gerhard Oexle, , Art . Stand, Klasse, in: Otto Brun-
ner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hg .), Geschichtliche Grundbegriffe . Histori-
sches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 8 Bde ., Stuttgart 1972–1997,  
Bd . 6: St–Vert, S . 155–200; Otto Gerhard Oexle, Deutungsschemata der sozialen Wirklich-
keit im frühen und hohen Mittelalter . Ein Beitrag zur Geschichte des Wissens, in: 
František Graus (Hg .), Mentalitäten im Mittelalter . Methodische und inhaltliche Prob-
leme (Vorträge und Forschungen 35), Sigmaringen 1987, S . 65–117; Otto Gerhard Oexle, 
Die funktionale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständi-
schen Gesellschaft des Mittelalters, in: Winfried Schulze (Hg .), Ständische Gesellschaft 
und Mobilität (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 12), München 1988, S . 19–
51; Geneviève BührerThierry, Pensée hiérarchique et différenciation sociale: quelques 
réflexions sur l’ordonnancement des sociétés du haut Moyen Âge, in: François Bougard/
Dominique IognaPrat/Régine Le Jan (Hg .), Hiérarchie et stratification sociale dans 
l’occident médiéval (400–1100) (Collection haut Moyen Âge 6), Turnhout 2008,  
S . 363–371; Albert Zimmermann (Hg .), Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mit-
telalters (Miscellanea medievalia 12/1–2), 2 Bde ., Berlin 1979–1980; Daniel Roche/C . Er-
nest Labrousse (Hg .), Ordres et classes . Colloque d’histoire sociale, Saint-Cloud, 24–25 
mai 1967 (Congrès et colloques 12), Paris 1973; speziell zum 10 . Jahrhundert siehe Hein-
rich Fichtenau, Lebensordnungen des 10 . Jahrhunderts . Studien über Denkart und Exis-
tenz im einstigen Karolingerreich (dtv Wissenschaft 4577), München 21992, S . 11–110 . Zur 
Frühen Neuzeit siehe Paul Münch, Grundwerte der frühneuzeitlichen Ständegesell-
schaft? Aufriß einer vernachlässigten Thematik, in: Schulze, Ständische Gesellschaft, 
S . 53–72, hier S . 66–72; speziell zur Entwicklung der Kategorie Rang in der Frühen Neu-
zeit vgl . Thomas Weller, Theatrum praecedentiae . Zeremonieller Rang und gesellschaft-
liche Ordnung in der frühneuzeitlichen Stadt: Leipzig 1500–1800 (Symbolische Kommu-
nikation in der Vormoderne), Darmstadt 2006, S . 32–42 .
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somit eine zentrale gesellschaftliche Ordnungskategorie der Zeit und spielte 
eine dementsprechend wichtige Rolle im Denken und Handeln der Menschen . 
Dabei würde man der Komplexität (spät-)mittelalterlicher Gesellschaften nicht 
gerecht werden, wenn man sie auf das hierarchische Element reduzierte . Otto 
Gerhard Oexle hat nachdrücklich auf die gesellschaftsprägende Kraft der von 
ihm so genannten sozialen Gruppen wie Familien, klösterliche Gemeinschaf-
ten, Adelsgesellschaften oder Vasallenverbände hingewiesen, die nicht not-
wendigerweise in einem hierarchischen Verhältnis zueinander standen, son-
dern eher nebeneinander und komplementär existierten .7 Diese Gruppen 
bedeuteten aber ihrerseits keinen expliziten Gegenentwurf zu einer hierar-
chisch strukturierten Gesellschaft . Vielmehr halfen sie, die selbst keinesfalls 
hierarchiefrei organisiert waren, solche Strukturen mit auszuprägen .8 Sich der 
Dominanz des Rangdenkens zu entziehen, war letztlich nur schwer möglich . 

Diese Prominenz des Rangs spiegelt sich auch in seiner mittelalterlichen 
Terminologie wider . Die Begrifflichkeit, mit der er uns in den Quellen entgegen 
tritt, ist vielfältig: Die Bezeichnungen gradus, status, dignitas, conditio, ordo, honor 
oder gar amplitudo können alle für Rang stehen .9 Dabei sind sie keineswegs in 
jedem Kontext beliebig austauschbare Synonyme .10 Thomas von Aquin zum Bei-
spiel unterscheidet säuberlich status von gradus . Für ihn beschreibt status einen 

7 Otto Gerhard Oexle, Soziale Gruppen in der Ständegesellschaft: Lebensformen des Mit-
telalters und ihre historischen Wirkungen, in: Otto Gerhard Oexle/Andrea von Hülsen
Esch (Hg .), Die Repräsentation der Gruppen . Texte – Bilder – Objekte (Veröffentlichun-
gen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 141), Göttingen 1998, S . 9–44 . Er definiert, 
S . 17, soziale Gruppen folgendermaßen: „[E]rstens geht es um das Vorhandensein von 
Regeln und Normen, die implizit oder explizit vereinbart sind, die Ziele der Gruppe aus-
drücken und zugleich Vorstellungen über die Gruppe bei ihren Mitgliedern wie auch bei 
anderen, Außenstehenden, konstituieren; diese Abgrenzung nach außen, die sich auch 
im Vorhandensein von Wechselbeziehungen zu anderen Gruppen zeigt, ist ein zweites 
Moment; als ein weiteres Moment kann die innere Organisiertheit gelten, die in der Diffe-
renzierung von Funktionen und aufeinander bezogener ‚sozialer Rollen‘ zum Ausdruck 
kommt, und schließlich viertens die relative Dauer und Kontinuität in der Zeit .“ Vgl . 
auch Bernhard Jussen (Hg .), Ordering Medieval Society . Perspectives on Intellectual and 
Practical Modes of Shaping Social Relations (The Middle Ages Series), Philadelphia 2001 .

8 Vgl . Oexle, Soziale Gruppen, S . 40 .
9 Diese Liste erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit . Vgl . Oexle, 

Art . Stand, Klasse, S . 156–157 . 
10 Wie unterschiedlich status in den mittelalterlichen Quellen aufgeladen werden konnte, 

zeigen die Arbeiten von Helmuth Stahleder, Zum Ständebegriff im Mittelalter, in:  
ZBLG, 35 (1972), S . 523–570, und Howard Kaminsky, Estate, Nobility, and the Exhibition 
of Estate in the Later Middle Ages, in: Speculum, 68 (1993), S . 684–709 . Zu den Begrifflich-
keiten für Rangstufen innerhalb des Adels in der spätmittelalterlichen Chronistik Süd-
deutschlands vgl . Helga MöhringMüller/Dieter Rödel/Joachim Schneider, Spätmittel-
alterliche Adelsterminologie bei Hermann Korner, Andreas von Regensburg und seinen 
Übersetzern, Veit Arnpeck und Sigismund Meisterlin, in: Rolf Sprandel (Hg .), Zweispra-
chige Geschichtsschreibung im spätmittelalterlichen Deutschland (Wissensliteratur im 
Mittelalter 14), Wiesbaden 1993, S . 385–428 .
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unveränderlichen Zustand (frei oder unfrei), während gradus eine veränderli-
che, hierarchische Position des Einzelnen innerhalb seines status kennzeich-
net .11 Vor diesem, sich klarer Kategorisierung entziehendem Hintergrund mit-
telalterlicher Terminologie überrascht es wenig, dass auch in der Forschung 
eine solche Eindeutigkeit der Begrifflichkeit nicht besteht . Seit langem etabliert 
ist der Terminus der Ständegesellschaft . Er verbindet mit der Hierarchie eine 
zweite zentrale zeitgenössische Ordnungskategorie der Gesellschaft: die Funk-
tion . Es genügt hier beispielhaft auf die im Hochmittelalter entwickelte Eintei-
lung der Gesellschaft in Klerus, Krieger und Bauern zu verweisen, ein in erster 
Line funktionaler, dann erst hierarchischer Ordnungsentwurf .12 Der Platz des 
Menschen in der Gesellschaft wurde also nicht nur in Form seines Rangs, son-
dern auch in der seiner Tätigkeit gedacht, wobei natürlich das eine mit dem an-
deren eng verknüpft war . Der Ständebegriff erhält in jüngerer Zeit – unbewusst, 
wie mir scheint – Konkurrenz durch den Terminus der Ranggesellschaft . Seine 
Emphase der hierarchischen Struktur mittelalterlicher Gesellschaftsformen 
entspricht zwar dem Ansatz dieser Arbeit, dennoch möchte ich dafür plädie-
ren, ihn nicht als Begriff für die stratifizierten Gesellschaften des Spätmittelal-
ters zu verwenden, sondern stattdessen den Terminus der Ständegesellschaft 
beizubehalten . Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend: Zum einen fasst der 
Ständebegriff mit dem Verweis auf das hierarchische und das funktionale Ele-
ment die spätmittelalterlichen Gesellschaftsformen umfänglicher und gleich-
zeitig präziser . Zum anderen würde eine Verwendung des Begriffs der Rangge-
sellschaft die interdisziplinäre Kommunikation mit der Sozialanthropologie/
Ethnologie erschweren, in der, wie oben beschrieben, die rank societies eine Ka-
tegorie innerhalb der ranked societies bilden . Der Begriff der Ranggesellschaft 
sollte deshalb ausschließlich für die rank societies gebraucht werden, und der 
Terminus der ranked societies im Deutschen mit hierarchischen Gesellschaften 
beziehungsweise Gesellschaftsformen wiedergegeben werden . 

Im Verhältnis der Begrifflichkeit von Rang und Stand verfolgt diese Ar-
beit eine Linie, die im Grundsatz schon bei Aquin zu erkennen ist . Rang in sei-
ner egalitären Form, also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, kann identisch 
mit Stand sein . Er muss es aber nicht, denn innerhalb eines Standes kann es 
nicht nur auf individueller, sondern auch auf kollektiver Ebene unterschiedli-
che Ränge geben . In der Tat ist die Ausbildung solcher Rangstufen innerhalb 

11 Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici opera omnia iussu impensaque Leonis XIII 
P .M . edita, bislang 50 Bde ., Rom 1882–[1992], Bd . 10, 2, 2 (Secunda secundae summae 
theologicae a quaestione 123 ad quaestionem 189), q . 183, insbes . a . 1 und 3 .

12 Oexle, Die funktionale Dreiteilung; Oexle, Deutungsschemata; Hans-Werner Goetz, Les 
ordines dans la théorie médiévale de la société: un système hiérarchique? in: Bougard/ 
IognaPrat/Le Jan, Hiérarchie et stratification sociale, S . 221–236, betont den Vorrang 
des funktionalen gegenüber des hierarchischen Elements, ohne gleichwohl grundsätzlich 
das hierarchische Denken in Frage zu stellen: „L’imaginaire médiéval sans une pensée 
hiérarchique est impensable“, S . 234–235 .
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des Hochadels im 13 . und 14 . Jahrhundert ein Kernthema dieser Studie .13 So 
verstanden bildet der Rangbegriff auch eine sinnvolle Alternative zu dem in 
den bahnbrechenden Arbeiten von Julius Ficker zu den Reichsfürsten und von 
Josef Fleckenstein zum Rittertum prominent vertretenen Standesbegriff, der 
auch auf Gruppen innerhalb des Adels bezogen wurde .14 Hier kennzeichnete, 
wie Fleckenstein formulierte, der Stand soziale Gruppen, die sich nach rechtli-
chen Merkmalen konstituierten und, so kann man hinzufügen, distinguier-
ten .15 Im Unterschied dazu definiert sich Rang nicht notwendigerweise recht-
lich . Er ist, wie gleich näher ausgeführt werden wird, das Ergebnis eines 
sozialen Prozesses, der nicht rechtlich sanktioniert werden muss, um wirksam 
zu werden . Rang ist demnach offener und gleichzeitig feinmaschiger als der 
rechtlich definierte Standesbegriff und somit vielleicht besser geeignet, den 
komplexen Prozessen sozialer Ausdifferenzierung auf die Spur zu kommen .

Rang in seiner egalitären Dimension kann schließlich eine erhebliche 
Schnittmenge aufweisen mit dem, was Roger Sablonier in seiner Arbeit zum 
ostschweizerischen Adel als soziale Gruppe bezeichnet hat . Anders als Oexle 
versteht Sablonier unter einer sozialen Gruppe eine Einheit, „die aufgrund ge-
sellschaftlich relevanter Merkmale abgrenzbar und im Kern charakterisierbar 
ist, wesentliche Gemeinsamkeiten zum Beispiel Verhaltensweisen aufweist 
und eine mehr oder minder ausgeprägte Kohäsion besitzt .“16 Rang erweitert 

13 Die Frage, wann aus Rängen Schichten werden, das heißt jegliche Vergesellschaftung 
miteinander unschicklich wird, ist ein Kernproblem der Arbeiten, die sich mit dem Ver-
hältnis von Hoch- und Niederadel im Spätmittelalter beschäftigen, vgl . unten S . 33 
Anm . 35 .

14 Julius Ficker, Vom Reichsfürstenstande . Forschungen zur Geschichte der Reichsverfas-
sung zunächst im 12 . und 13 . Jahrhunderte, 2 Bde . in 4 Teilen, Innsbruck/Graz 1861–1923, 
ND Aalen 1961 . Josef Fleckenstein (Hg .), Herrschaft und Stand . Untersuchungen zur So-
zialgeschichte im 13 . Jahrhundert (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-
schichte 51), Göttingen 1977, und darin besonders Josef Fleckenstein, Die Entstehung 
des niederen Adels und das Rittertum, S . 17–39 . Die sich für Fleckenstein ergebende be-
griffliche Problematik eines Standes innerhalb eines Standes (Ritterstand und Adels-
stand) löst sich durch die hier vorgeschlagene terminologische Unterscheidung von 
Stand und Rang . Dem Ritterstand im Fleckensteinschen Sinne entspricht der Rang des 
Ritters .

15 Josef Fleckenstein, Vorwort, in: Fleckenstein, Herrschaft und Stand, S . 13–15, hier S . 13 . 
An anderer Stelle seines Werkes sieht Fleckenstein die rechtliche Komponente allerdings 
nicht als zwingend notwendig für einen Stand an, sondern betrachtet die gesellschaftli-
che Übereinkunft darüber, eine Gruppe als Stand zu begreifen, als maßgebend, Josef Fle-
ckenstein, Zum Problem der Abschließung des Ritterstandes, in: Helmut Beumann (Hg .), 
Historische Forschungen für Walter Schlesinger, Köln 1974, S . 252–271, hier S . 263 . Dar-
auf verwies schon Jan Keupp in seiner im Zusammenhang mit der Ministerialität erfolg-
ten Diskussion von Rang und Stand, Jan Keupp, Dienst und Verdienst . Die Ministerialen 
Friedrich Barbarossas und Heinrichs VI . (Monographien zur Geschichte des Mittelal-
ters 48), Stuttgart 2002, S . 44–61, hier S . 46 Anm . 138 . 

16 Roger Sablonier, Adel im Wandel . Eine Untersuchung zur sozialen Situation des ost-
schweizerischen Adels um 1300, Zürich 22000, S . 143 .
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diese Perspektive um das hierarchische Verhältnis solcher Gruppen . Die Grup-
pen derer, die jeweils einer Rangstufe zugehörig sind, und soziale Gruppen 
müssen aber keineswegs deckungsgleich sein .17 Letztlich kann theoretisch ein 
einziges gemeinsames Merkmal ausreichend sein, um Personen als Mitglied 
derselben Rangstufe auszuweisen und als solches anerkannt werden zu lassen . 
Deshalb gilt auch, dass gemeinsames (politisches) Handeln oder ein wie auch 
immer geartetes Gemeinschaftsgefühl keine Kennzeichen von Mitgliedern ein 
und derselben Rangstufe sein müssen . Auch in seiner egalitären Dimension ist 
Rang zunächst eine Etikettierung des Einzelnen . 

Der Rang des Einzelnen war vielleicht gottgewollt, aber menschengemacht . 
Rang ist nichts, was der Einzelne sich selbst wirkungsvoll schaffen kann . Er 
kann sich zwar jeglichen Rang anmaßen, soll dieser aber gesellschaftliche Wir-
kung entfalten, muss er durch Dritte anerkannt werden . Der eigene Rang ent-
steht damit erst durch die Akzeptanz des Umfelds18, ein Umstand, der sich 
sprachlich in der Wendung des ‚Ansehen Genießens‘ niedergeschlagen hat . 
Rang, so hat die Ethnologin Birgitt Röttger-Rössler treffend formuliert, ist die 
soziale Identität des Einzelnen .19 Sehr anschaulich demonstrieren dies die Auf-
tritte der ‚falschen‘ Herrscher des Mittelalters . In ihren Fällen geht es zwar nicht 
um Versuche, dem eigenen Namen höheren Rang zuzuschreiben, sondern um 
das Bestreben, die soziale Identität eines hochrangigen Dritten für sich zu be-
anspruchen . Die Mechanismen, die dem beanspruchten Rang erst Geltung ver-
leihen, sind jedoch in beiden Situationen die gleichen . Der wohl bekannteste 
‚falsche‘ Herrscher des deutschen Mittelalters war Dietrich Holzschuh (Tile Ko-
lup), der sich im ausgehenden 13 . Jahrhundert als Kaiser Friedrich II . ausgab . 
„Ich bin König Friedrich“ (ego sum rex Fridericus) soll er 1284 in Köln von sich 

17 Davon geht auch Sablonier aus, wenn er die Frage stellt, ob die Hochfreien und der Rit-
teradel in seinem Untersuchungsgebiet jeweils soziale Gruppen bildeten, ebd . 

18 Faudemay, La distinction à l’âge classique, S . 45–47 . Auf den Punkt bringt diesen Sachver-
halt auch das Grimm’sche Märchen vom Doktor Allwissend . Ein Bauer äußerte einem 
Doktor gegenüber den Wunsch, so schön leben zu wollen wir er, und fragte ihn, wie das 
anzustellen sei . Der Doktor gab ihm den Rat, sich einem Doktor gemäß zu kleiden und 
auszustatten sowie ein Schild mit der Aufschrift Doktor Allwissend über seine Haustür 
zu nageln . Er folgte der Empfehlung und erhielt bald die Einladung eines hohen Herren, 
der ihn beauftragte herauszufinden, wer sein Geld gestohlen hatte . Zwar war Doktor All-
wissend völlig ahnungslos und befürchtete seine Bloßstellung, doch glaubten die Diener 
des Herren, die das Geld gestohlen hatten, dass er in der Tat ein Doktor Allwissend sei . 
Sie interpretierten seine Kommentare und Antworten entsprechend, glaubten er sei ih-
nen längst auf der Spur, verloren schließlich die Nerven und gestanden ihm ihre Tat, 
Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm . Vollständige Ausgabe 
auf der Grundlage der dritten Auflage (1837), hg . von Heinz Rölleke (Deutscher Klassi-
ker Verlag im Taschenbuch 16), Frankfurt/Main 2007, S . 433–434 .  

19 Birgitt RöttgerRössler, Rang und Ansehen bei den Makassar von Gowa (Kölner Ethno-
logische Studien 15), Berlin 1989, S . 9–11 .
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behauptet haben .20 Der als Pilger auftretende Dietrich traf damit auf wenig An-
erkennung . Die Kölner Bürger verspotteten ihn . Die Anmaßung königlichen 
Rangs schlug fehl . Im benachbarten Neuss aber war Dietrich erfolgreicher . 
Dort wurde er nicht als Spinner abgetan, der auf seinen Pilgerfahrten zu viel 
südliche Sonne abbekommen hatte, sondern ernst genommen . So konnte er 
gleich einem König Hof halten und königlichen Rang entfalten . Er wurde zu 
einem ernstzunehmenden Konkurrenten für König Rudolf I . Als Dietrich be-
gann, sich aktiv in die Reichspolitik einzumischen, reagierte der Habsburger . 
Im Sommer 1285 ließ er seinen Gegenspieler gefangen setzen, verurteilen und 
hinrichten . Dietrich selbst beharrte bis zum Schluss darauf, der zurückgekehr-
te Stauferkaiser zu sein .21 Deutlich zeigt sich hier wie Rang öffentlich verhan-
delt wird . Diese Öffentlichkeit des Rangs ist, darauf hat schon Gerhard Dilcher 
hingewiesen, die Ehre des Einzelnen . Indem ihm „die Ehre erwiesen“ wird, er-
folgt die Anerkennung seines Rangs beziehungsweise seines Ranganspruchs . 
Diese Bedingtheit von Rang und Ehre erklärt schließlich auch die eingangs be-
schriebene Bedeutungsebene Rang für den Begriff des honor .22

20 Gesta Henrici Archiepiscopi Treverensis et Theodorici abbatis, hg . von Hermann Car-
dauns, in: MGH SS 24, S . 414–453, hier S . 462 .

21 Über seine Herkunft ist wenig bekannt . In den Quellen wird er einmal als Schmied, ein-
mal als rusticus bezeichnet . Andere bekannte Fälle ‚falscher‘ Herrscher waren der sich als 
Graf Balduin IX . von Flandern ausgebende Spielmann Bertrand de Rays sowie der als 
Markgraf von Brandenburg agierende ‚falsche‘ Woldemar, auf den in dieser Arbeit noch 
zurückzukommen sein wird . Zu Dietrich Holzschuh und den anderen ‚falschen‘ Herr-
schern im deutschen Spätmittelalter siehe Rainer Christoph Schwinges, Verfassung und 
kollektives Verhalten . Zur Mentalität des Erfolgs falscher Herrscher im Reich des 13 . und 
14 . Jahrhunderts, in: Graus, Mentalitäten im Mittelalter, S . 177–202; Tilmann Struve, Die 
falschen Friedriche und die Friedenssehnsucht des Volkes im späten Mittelalter, in: Fäl-
schungen im Mittelalter . Internationaler Kongreß der MGH, München, 16 .–19 . Septem-
ber 1986 (MGH Schriften 33/1–5), 5 Bde ., Hannover 1988, Bd . 1, S . 317–337; Alexander 
Schubert, Echte Macht und falsche Herrschaft . Vom Einfluss falscher Herrscher auf die 
Reichsgeschichte, in: Matthias Puhle/Claus-Peter Hasse (Hg .), Heiliges Römisches Reich 
Deutscher Nation 962–1806 . Von Otto dem Großen bis zum Ausgang des Mittelalters . Es-
says, Dresden 2006, S . 349–357 .

22 Gerhard Dilcher, Der alteuropäische Adel – ein verfassungsgeschichtlicher Typus?, in: 
Hans-Ulrich Wehler (Hg .), Europäischer Adel 1750–1950 (Geschichte und Gesellschaft 
Sonderheft 13), Göttingen, 1990, S . 57–86, hier S . 67; ebenso Elsbet Orth, Formen und 
Funktionen der höfischen Rittererhebung, in: Josef Fleckenstein (Hg .), Curialitas . Stu-
dien zu Grundfragen der höfisch-ritterlichen Kultur (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 100), Göttingen 1990, S . 128–170, hier S . 160, und jüngst 
Knut Görich, Friedrich Barbarossa . Eine Biographie, München 2011, S . 24–25, der damit 
die Verknüpfung zwischen Rang und seinen Arbeiten zum Begriff honor leistet . Zu Recht 
weist Marian Füssel darauf hin, dass es bei Rangkonflikten nicht primär um die Verlet-
zung oder gar Vernichtung der Ehre des Anderen ging, sondern um die Mehrung der ei-
genen Ehre und damit um Verschiebungen „im relationalen Geflecht der Rangordnun-
gen“, Marian Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis . Rang, Ritual und Konflikt 
an der Universität der frühen Neuzeit (Symbolische Kommunikation in der Vormo-
derne), Darmstadt 2006, S . 190; ebenso Marian Füssel/Thomas Weller, Einleitung, in: 
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In stratifizierten Gesellschaften korrelieren soziale und politische Pro-
minenz, sie laufen im Rang des Einzelnen zusammen . Hinsichtlich der im Fo-
kus der vorliegenden Arbeit stehenden Reichsfürsten kleidete Peter Moraw die-
sen Sachverhalt in die Formel „politischer und sozialer Stand waren in gewisser 
Weise dasselbe“ .23 Ranganalysen eröffnen deshalb einen hervorragenden Zu-
gang zu einem besseren Verständnis der politisch-sozialen Ordnungen im All-
gemeinen sowie des adligen (politischen) Handelns und Denkens im Speziel-
len . Die Mediävistik hat dies in den vergangenen Jahren zunehmend erkannt . 
Zeitgleich zu den hier vorgelegten Arbeiten zu Rang im spätmittelalterlichen 
Reich brachte die französische Forschung das internationale Projekt Les élites 
dans le haut Moyen Âge auf den Weg, das sich in mehreren Sammelbänden inten-
siv mit der Ausbildung von Eliten und damit Rangfragen in Europa zwischen 
400 und 1100 beschäftigt .24 Die Studien von Hans-Werner Goetz, Steffen Pat-
zold, Hagen Keller, Gerd Althoff oder Knut Görich zum frühen und hohen Mit-
telalter, von Werner Paravicini und insbesondere der von Karl-Heinz Spieß ini-
tiierten principes-Forschung zum Spätmittelalter stehen stellvertretend für 
einen inzwischen von vielen gelehrten Köpfen getragenen Trend in der 
deutschsprachigen Forschung .25 Wichtige konzeptionelle Impulse für die Rang-

Marian Füssel/Thomas Weller (Hg .), Ordnung und Distinktion . Praktiken sozialer Dis-
tinktion in der ständischen Gesellschaft (Symbolische Kommunikation und gesellschaft-
liche Wertesysteme 8), Münster 2005, S . 9–22, hier S . 18–19 .

23 Peter Moraw, Fürstentum, Königtum und „Reichsreform“ im deutschen Spätmittelalter, 
in: BDLG, 122 (1986), S . 117–136, hier S . 120 .

24 Stellvertretend seien hier die folgenden drei Bände genannt: Bougard/IognaPrat/Le
Jan, Hiérarchie et stratification sociale; Jean-Pierre Devroey/Laurent Feller/Régine Le
Jan (Hg .), Les élites et la richesse au Haut Moyen Âge (Collection haut Moyen Âge 10), 
Turnhout 2010; François Bougard/Hans-Werner Goetz/Régine LeJan (Hg .), Théorie et 
pratique des élites au haut Moyen Âge . Conception, perception et réalisation sociale / 
Theorie und Praxis frühmittelalterlicher Eliten . Konzepte, Wahrnehmung und soziale 
Umsetzung (Collection haut Moyen Âge 13), Turnhout 2011 .

25 Den Blick für die Bedeutung von Rang für das Verständnis frühmittelalterlicher Gesell-
schaften öffnete der deutschsprachigen Forschung Reinhard Wenskus, Stammesbildung 
und Verfassung . Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, Köln 1961 . Aktuelle Arbei-
ten zum Frühmittelalter sind in den in der vorigen Anmerkung genannten Sammelbän-
den publiziert . Vornehmlich zum hohen Mittelalter siehe: Hagen Keller, Zwischen regi-
onaler Begrenzung und universalem Horizont . Deutschland im Imperium der Salier und 
Staufer 1024–1250 (Propyläen-Geschichte Deutschlands 2), Berlin 1986, insbesondere 
S . 73–89; Gerd Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter . Kommunikation in Frieden 
und Fehden, Darmstadt 1997; Gerd Althoff, Die Kultur der Zeichen und Symbole, in: 
Frühmittelalterliche Studien, 36 (2002), S . 1–17; Hans-Werner Goetz, Der ‚rechte‘ Sitz . Die 
Symbolik von Rang und Herrschaft im Hohen Mittelalter im Spiegel der Sitzordnung, in: 
Gertrud Blaschitz/Helmut Hundsbichler/Gerhard Jaritz/Elisabeth Vavra (Hg .), Sym-
bole des Alltags – Alltag der Symbole . Festschrift für Harry Kühnel, Graz 1992, S . 11–47; 
Knut Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas . Kommunikation, Konflikt und politisches 
Handeln im 12 . Jahrhundert (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne), Darm-
stadt 2001; Görich, Friedrich Barbarossa; Klaus van Eickels, Vom inszenierten Konsens 
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forschung kamen dabei vor allem durch die von Barbara Stollberg-Rilinger be-
triebenen und angestoßenen Untersuchungen zu politisch-sozialen Ordnun-
gen in der Frühen Neuzeit .26 Durchaus Anregungen der mediävistischen 
Forschung aufgreifend erarbeitete sie gemeinsam mit Marian Füssel und Tho-
mas Weller, wie Rang und damit die politisch-soziale Ordnung insbesondere 

zum systematisierten Konflikt . Die englisch-französischen Beziehungen und ihre Wahr-
nehmung an der Wende vom Hoch- zum Spätmittelalter (Mittelalter-Forschungen 10), 
Stuttgart 2002 . Zum Spätmittelalter siehe: Werner Paravicini, Zeremoniell und Raum, in: 
Werner Paravicini (Hg .), Zeremoniell und Raum . 4 . Symposium der Residenzen-Kom-
mission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen veranstaltet gemeinsam mit dem 
Deutschen Historischen Institut Paris und dem Historischen Institut der Universität Pots-
dam, Potsdam, 25 . bis 27 . September 1994 (Residenzenforschung 6), Sigmaringen 1997, 
S . 11–36; Karl-Heinz Spiess, Rangdenken und Rangstreit im Mittelalter, in: ebd ., S . 39–61; 
Karl-Heinz Spiess, Kommunikationsformen im Hochadel und am Königshof im Spätmit-
telalter, in: Gerd Althoff (Hg .), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im 
Mittelalter (Vorträge und Forschungen 51), Stuttgart 2001, S . 261–290; Karl-Heinz Spiess, 
Einführung, in: Cordula Nolte/Karl-Heinz Spiess/Ralf-Gunnar Werlich (Hg .), Prin-
cipes . Dynastien und Höfe im späten Mittelalter . Interdisziplinäre Tagung des Lehrstuhls 
für allgemeine Geschichte des Mittelalters und Historische Hilfswissenschaften in Greifs-
wald in Verbindung mit der Residenzenkommission der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen vom 15 .–18 . Juni 2000 (Residenzenforschung 14), Stuttgart 2002, S . 9–16, so-
wie die dort veröffentlichten Beiträge; Joachim Ehlers, Hofkultur – Probleme und Pers-
pektiven, in: Werner Paravicini (Hg .), Luxus und Integration . Materielle Hofkultur 
Westeuropas vom 12 . bis zum 18 . Jahrhundert, München 2010, S . 13–24 . Vgl . auch Gab-
riela Signori, Umstrittene Stühle . Spätmittelalterliches Kirchengestühl als soziales, politi-
sches und religiöses Kommunikationsmedium, in: ZHF, 29 (2002), S . 189–214; Gabriela 
Signori, „Sprachspiele“ . Anredekonflikte im Spannungsfeld von Rang und Wert, in: 
ebd ., 32 (2005), S . 1–15; Karl-Friedrich Krieger, Fürstliche Standesvorrechte im Spätmit-
telalter, in: BDLG, 122 (1986), S . 91–116; Heribert Müller, Théâtre de la préséance . Les 
ducs de Bourgogne face aux grandes assemblées dans le Saint-Empire (Conférences an-
nuelles de l’Institut historique allemand publiées par la Société des amis de l’Institut his-
torique allemand 13), Ostfildern 2007 . Zu den spätmittelalterlichen Niederlanden siehe 
Wim Blockmans/Antheun Janse (Hg .), Showing Status . Representation of Social Posi-
tions in the Late Medieval Low Countries (Medieval Texts and Cultures of Northern Eu-
rope 2), Turnhout 1999 .

26 Barbara StollbergRilinger, Zeremoniell als politisches Verfahren . Rangordnung und 
Rangstreit als Strukturmerkmale des frühneuzeitlichen Reichstags, in: Johannes Ku-
nisch (Hg .), Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte (ZHF Beiheft 19), Ber-
lin 1997, S . 91–132; Barbara StollbergRilinger (Hg .), Vormoderne politische Verfahren 
(ZHF Beiheft 25), Berlin 2001; Barbara StollbergRilinger, Die Wissenschaft der feinen 
Unterschiede . Das Praezedenzrecht und die europäischen Monarchien vom 16 . bis zum 
18 . Jahrhundert, in: Majestas, 10 (2002), S . 125–150; Barbara StollbergRilinger, Symboli-
sche Kommunikation in der Vormoderne . Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven, 
in: ZHF, 31 (2004), S . 489–527; Barbara StollbergRilinger, Des Kaisers alte Kleider . Ver-
fassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reichs, München 2008; Füssel, Gelehr-
tenkultur als symbolische Praxis; Füssel/Weller, Ordnung und Distinktion; Weller, 
Theatrum praecedentiae .
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durch symbolische Kommunikation eingeübt wurde .27 Diese Kommunikation 
erfolgte in hohem Maße persönlich, von Angesicht zu Angesicht .28 Rituale, das 
heißt formal normierte, statusverändernde Handlungsfolgen, und Zeremonien, 
die hier als Inszenierung von bestehenden Zuständen und Ordnungen verstan-
den werden29, Kleider- und Sitzordnungen, Titulaturen oder Grußformen wa-
ren zentrale Instrumente, den Rang des Einzelnen oder das Ranggefüge insge-
samt zu visualisieren und erfahrbar werden zu lassen . Nur wenn Rangdifferenz, 
sei es zwischen Gruppen oder Individuen innerhalb einer Gruppe, ständig 
kommuniziert wurde, konnte sie auch auf Dauer Bestand haben . 

In der vorliegenden Arbeit geht es um (kur)fürstlichen Rang im Heiligen Römi-
schen Reich des 13 . und 14 . Jahrhunderts . Die Untersuchung verfolgt zwei eng 
miteinander verknüpfte Ziele . Erstens möchte die Studie dazu beitragen, die 
Ausdifferenzierungsprozesse im spätmittelalterlichen Hochadel besser zu ver-
stehen . Schon Julius Ficker machte in seiner monumentalen Studie Vom Reichs
fürstenstande darauf aufmerksam, dass in der zweiten Hälfte des 12 . Jahrhun-
derts begonnen wurde, einer nun als Reichsfürsten bezeichneten Anzahl von 
Magnaten den Vorrang unter den Adligen zuzuschreiben . Die erste Erhebung 
zu einem Reichsfürsten lässt sich in den 1180er Jahren fassen, als Kaiser Fried-
rich I . Barbarossa Graf Balduin V . von Hennegau zum Markgrafen und Reichs-

27 StollbergRilinger, Symbolische Kommunikation; Füssel/Weller, Einleitung, S . 9–20; 
Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis, S . 18–32; Weller, Theatrum praeceden-
tiae, S . 42–52; vgl . auch Marian Füssel/Stefanie Rüther, Einleitung, in: Christoph Dart-
mann/Marian Füssel/Stefanie Rüther (Hg .), Raum und Konflikt . Zur symbolischen Kon-
stituierung gesellschaftlicher Ordnung in Mittelalter und Früher Neuzeit (Symbolische 
Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 5), Münster 2004, S . 9–18, hier 
S . 9–10; Stefanie Rüther, Prestige und Herrschaft . Zur Repräsentation der Lübecker Rats-
herren in Mittelalter und Früher Neuzeit (Norm und Struktur . Studien zum sozialen 
Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit 16), Köln 2003, S . 13 . Füssel, Gelehrtenkultur 
als symbolische Praxis, und Weller, Theatrum praecedentiae, bieten dabei eine umsich-
tige Diskussion und Auswertung soziologischer Konzepte, die hier nicht noch einmal 
ausgebreitet werden sollen . Die Bedeutung symbolischer Kommunikation für die Her-
stellung gesellschaftlicher Ordnung ist ebenfalls ein zentraler Punkt der Sonderfor-
schungsbereiche 537 „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ (Dresden, abgeschlossen) 
und 619 „Ritualdynamik“ (Heidelberg) . Stellvertretend für ihre Arbeiten seien hier nur 
genannt: Gert Melville (Hg .), Institutionalität und Symbolisierung . Verstetigung kultu-
reller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart, Köln 2001; Dietrich Harth/
Gerrit Jasper Schenk (Hg .), Ritualdynamik . Kulturübergreifende Studien zur Theorie 
und Geschichte rituellen Handelns, Heidelberg 2004 . 

28 StolbergRilinger, Symbolische Kommunikation, S . 514 .
29 Ich folge damit den Definitionen für Ritual und Zeremonie von StollbergRilinger, 

Symbolische Kommunikation, S . 502–504 . Zur Verdeutlichung: Der Belehnungsakt mit 
einem Reichsfürstentum, das heißt die Erhebung zu einem Reichsfürsten, ist ein Ritual, 
die Ausübung der vier Hofämter durch die Erzamtsinhaber beim Krönungsmahl des Kö-
nigs oder anderen festlichen Gelegenheiten hingegen eine Zeremonie .
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fürsten von Namur machte .30 Als adliger Spitzenrang erscheint der reichsfürst-
liche Status in der von Arnold von Lübeck kurz nach 1200 verfassten 
Beschreibung des Auftritts Heinrichs des Löwen auf dem Erfurter Hoftag 
Friedrichs I . 1181 . Der ein Jahr zuvor seiner Herzogtümer Sachsen und Bayern 
entsetzte Heinrich bat dort vergeblich, in den Stand seiner früheren Ehren (ad 
statum pristini honoris) beziehungsweise in seinen vormaligen Rang (in gradum 
pristinum) zurückversetzt zu werden .31 

Rechtlich definierte sich der reichsfürstliche Rang durch die Übertra-
gung des Fürstentums seitens des Königs .32 Ansonsten unterschied sich ein 
Reichsfürst um 1200 aber wenig von den nicht-reichsfürstlichen Großen .33 Erst 
sehr allmählich, so deuten es die Arbeiten von Ute Rödel und Karl-Friedrich 

30 1184 wurde dies vertraglich geregelt, MGH DD F I, Bd . 4, Nr . 857 . 1188 wurde der Vertrag 
umgesetzt . Siehe zu diesem Vorgang eingehend Steffen Schlinker, Fürstenamt und Re-
zeption . Reichsfürstenstand und gelehrte Literatur im späten Mittelalter (Forschungen 
zur deutschen Rechtsgeschichte 18), Köln 1999, S . 53–70 .

31 Arnoldi chronica Slavorum, hg . von Johann Martin Lappenberg (MGH SS rer . Germ . 14), 
Hannover 1868, S . 67 .

32 Das betont zu Recht Ernst Schubert, König und Reich . Studien zur spätmittelalterlichen 
Verfassungsgeschichte (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 63), 
Göttingen 1979, S . 308 . Vgl . Schlinker, Fürstenamt, S . 43–49 . Johannes von Buch defi-
nierte um 1330 in seiner Glosse zum Sachsenspiegel die Kennzeichen eines Reichsfürsten 
folgendermaßen: Erstens soll er, abgesehen vom König, von keinem anderen Laien Lehen 
halten . Zweitens soll er vom König mit einer Fahne oder einem Szepter in seine Güter in-
vestiert werden . Drittens sollen diese Länder den Charakter eines Fürstentums haben, 
Glossen zum Sachsenspiegel-Landrecht . Buch’sche Glosse, hg . von Frank-Michael Kauf-
mann (MGH Fontes iuris Germanici antiqui NS 7), 3 Bde ., Hannover 2002, Bd . 3, S . 1304, 
Landrecht III 51 (58) § 1 .

33 Die von Edmund E . Stengel und Gunther Engelbert herausgearbeiteten landrechtlichen 
Kriterien, nach denen ein Fürstentum sich dadurch auszeichnete, dass sein Inhaber die 
Gerichtshoheit über mehrere Grafschaften innehatte, werden von der aktuellen For-
schung nicht mehr als ursächlich für die Definition eines Fürstentums angesehen und in 
ihrer Exklusivität bezweifelt, Edmund E . Stengel, Land- und lehnrechtliche Grundlagen 
des Reichsfürstenstandes, in: ZRG GA, 66 (1948), S . 294–342; Gunther Engelbert, Die Er-
hebungen in den Reichsfürstenstand bis zum Ausgang des Mittelalters, Marburg 1948; 
Werner Hechberger, Adel im fränkisch-deutschen Mittelalter . Zur Anatomie eines For-
schungsproblems (Mittelalter-Forschungen 17), Ostfildern 2005, S . 276–277 . Ernst Schu-
bert spricht sich dafür aus, dass sich gegen Ende des 12 . Jahrhunderts die Reichsfürsten 
weder lehn- noch landrechtlich eindeutig von den anderen Magnaten unterschieden, 
Ernst Schubert, Art . Reichsfürsten, in: LMA, Bd . 7, Sp . 617–618; Ernst Schubert, Fürstli-
che Herrschaft und Territorium im späten Mittelalter (Enzyklopädie deutscher Ge-
schichte 35), München 22006, S . 10; zum Verhältnis von Fürst und Fürstentum um 1200 
vgl . auch Dietmar Willoweit, Fürst und Fürstentum in den Quellen der Stauferzeit, in: 
Rheinische Vierteljahrsblätter, 63 (1999), S . 7–25 . Für die Fürstenerhebungen ab dem 
14 . Jahrhundert spielte der landrechtliche Aspekt, so schon Stengel, nur noch eine nach-
geordnete Rolle, vgl . auch Karl-Friedrich Krieger, Die Lehnshoheit der deutschen Kö-
nige im Spätmittelalter (ca . 1200–1437) (Untersuchungen zur deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte NF 23), Aalen 1979, S . 171–172 .
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Krieger an34, bildeten sich exklusive reichsfürstliche Vorrechte heraus, setzte 
sich die besondere reichsfürstliche Würde auch in institutionelle Privilegien 
um . Die Reichsfürsten erlebten ihrerseits im 13 . und 14 . Jahrhundert eine Aus-
differenzierung an der Spitze . Der sich im 13 . Jahrhundert auf sieben Stimmen 
reduzierende Kreis der Königswähler, die Kurfürsten, wurde zur neuen 
fürstlichen Elite . Diese Entwicklungen sind in den Grundzügen bekannt . Doch 
wie die Ausdifferenzierungsprozesse innerhalb des Hochadels im Einzelnen 
abliefen, ist verhältnismäßig wenig erforscht .35 Dies gilt ebenso für die Fakto-
ren, die unter den (Kur)fürsten Rangunterschiede ausmachten, wie auch dafür, 
welche Argumente die Fürsten ins Feld führten, um ihren Vorrang zu unter-
mauern, und welche Rückwirkungen das Kurrecht auf die Rangstruktur inner-
halb der stimmführenden Familie hatte . Diese Fragen werden im Folgenden 
eingehend erörtert . Dabei wird es auch möglich sein, gelegentlich einen Blick 
auf die Entwicklung am unteren Ende der sozialen Skala der Reichsfürsten zu 
werfen, das heißt das Verhältnis von Reichsfürsten zu Nicht-Reichsfürsten, ins-
besondere den einflussreichen Grafen, zu betrachten . Eine systematische Ana-
lyse dieses Ausdifferenzierungsprozesses kann allerdings nicht geleistet wer-

34 Ute Rödel, Königliche Gerichtsbarkeit und Streitfälle der Fürsten und Grafen im Süd-
westen des Reiches 1250–1313 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit 
im Alten Reich 5), Köln 1979, S . 34–126; Krieger, Fürstliche Standesvorrechte .

35 Vgl . dazu die Forschungsüberblicke bei Karl-Friedrich Krieger, König, Reich und Reichs-
reform im Spätmittelalter (Enzyklopädie deutscher Geschichte 14), München 1992, S . 108; 
Hechberger, Adel, S . 451–454; Michael Borgolte, Sozialgeschichte des Mittelalters (HZ 
Beiheft NF 22), München 1996, S . 204–218 . Wichtige Beiträge zu dieser Frage vor allem im 
Hinblick auf die Differenzierung zwischen Hoch- und Niederadel sowie unter den Gra-
fen und Herren kommen von Karl-Heinz Spiess, Familie und Verwandtschaft im deut-
schen Hochadel des Spätmittelalters . 13 . bis Anfang des 16 . Jahrhunderts (Vierteljahr-
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Beihefte 111), Stuttgart 1993, S . 344–369; 
Karl-Heinz Spiess, Ständische Abgrenzung und soziale Differenzierung zwischen Hoch-
adel und Ritteradel im Spätmittelalter, in: Rheinische Vierteljahrsblätter, 56 (1992),  
S . 181–205; Sablonier, Adel im Wandel; speziell zum Niederadel siehe u . a . die Beiträge 
in Fleckenstein, Herrschaft und Stand; Lutz Fenske/Werner Rösener/Thomas Zotz 
(Hg .), Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter . Festschrift für Josef Flecken-
stein zu seinem 65 . Geburtstag, Sigmaringen 1984; Kurt Andermann, Studien zum pfälzi-
schen Niederadel im späten Mittelalter . Eine vergleichende Untersuchung an ausgewähl-
ten Beispielen (Schriftenreihe der Bezirksgruppe Neustadt im Historischen Verein der 
Pfalz 10), Speyer 1982; Kurt Andermann/Peter Johanek (Hg .), Zwischen Nicht-Adel und 
Adel (Vorträge und Forschungen 53), Stuttgart 2001; vgl . auch Keupp, Dienst und Ver-
dienst . Zur grundsätzlichen Frage, was denn Adel im Spätmittelalter überhaupt aus-
machte, siehe die Beiträge in Otto Gerhard Oexle/Werner Paravicini (Hg .), Nobilitas . 
Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 133), Göttingen 1997, und vgl . Otto Gerhard Oexle, As-
pekte des Adels im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Wehler, Europäischer 
Adel, S . 19–56 .
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den, zumal dieser Vorgang in den regional geprägten Kommunikationsräumen 
des Reichs unterschiedlich verlief .36

Zweitens zielt die Untersuchung (kur)fürstlichen Rangs auf die Entwick-
lung der politischen Ordnung des Reichs . Von der älteren Forschung noch eher 
stiefmütterlich behandelt, ist das Spätmittelalter seit nun bereits einigen Jahr-
zehnten als Schlüsselepoche (Ernst Schubert) in der Ausbildung des Ordnungs-
gefüges des Reichs erkannt worden .37 Die konsensuale Ordnung (Bernd 
Schneidmüller)38, die durch eine grundsätzliche Partizipation der Fürsten an 
der königlichen Herrschaft über das Reich gekennzeichnet war, veränderte sich 
nicht im Grundsatz, aber doch deutlich in ihrer institutionellen Ausgestaltung . 
Die um 1200 recht gering formalisierte fürstliche Teilhabe entwickelte sich, wie 
vor allem Ernst Schubert und Peter Moraw, wenn auch mit unterschiedlichen 
Akzenten, herausarbeiteten, in den nächsten drei Jahrhunderten zum soge-
nannten institutionalisierten Dualismus zwischen dem König und dem durch 
die Reichsstände vertretenen Reich .39 Es geht hier darum, die Rolle der Kurfürs-
ten in diesem Ordnungsgefüge zwischen etwa 1200 und 1400 genauer in den 
Blick zu nehmen .40 Wie positionierten sich die Kurfürsten im Verhältnis zu Kö-
nig, Reich und den übrigen Fürsten? Welche Vorstellungen über ihren Platz in 
der Ordnung des Reichs wurden entwickelt? Ermöglichte das römische Kaiser-

36 Krieger, Lehnshoheit, S . 117–155 .
37 Ernst Schubert formulierte dies prägnant so: „Das Spätmittelalter ist die verfassungs-

geschichtliche Schlüsselepoche, in der Tradition bewahrt und umgeformt, in der vor al-
lem der reichsrechtliche Rahmen geschaffen werden sollte, der in den folgenden Jahr-
hunderten nur noch ausgefüllt, aber nicht mehr entscheidend verändert wurde“, 
Einführung in die deutsche Geschichte im Spätmittelalter, Darmstadt 21998 (die Erstauf-
lage erschien 1992 unter dem Titel Einführung in die Grundprobleme der deutschen Ge-
schichte im Spätmittelalter), S . 231 .

38 Bernd Schneidmüller, Konsensuale Herrschaft . Ein Essay über Formen und Konzepte 
politischer Ordnung im Mittelalter, in: Paul-Joachim Heinig/Sigrid Jahns/Hans-Joachim 
Schmidt/Rainer Christoph Schwinges/Sabine Wefers (Hg .), Reich, Regionen und Europa 
in Mittelalter und Neuzeit . Festschrift für Peter Moraw (Historische Forschungen 67), 
Berlin 2000, S . 53–87 .

39 Schubert, König und Reich; Peter Moraw, Von offener Verfassung zu gestalteter Ver-
dichtung . Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490 (Propyläen-Geschichte Deutsch-
lands 3), Frankfurt/Main 1985; Moraw, Fürstentum, Königtum und „Reichsreform“; spe-
ziell zu den Kurfürsten zwischen 1200 und 1400 siehe Martin Kaufhold, Die Rhythmen 
politischer Reform im späten Mittelalter . Institutioneller Wandel in Deutschland, Eng-
land und an der Kurie 1198–1400 im Vergleich (Mittelalter-Forschungen 23), Ostfil-
dern 2008; vgl . auch die Forschungsüberblicke bei Krieger, König, Reich und Reichs-
reform, S . 46–53; Hechberger, Adel, S . 285–286; Gabriele Annas, Hoftag – Gemeiner 
Tag – Reichstag . Studien zur strukturellen Entwicklung deutscher Reichsversammlungen 
des späten Mittelalters (1349–1471) (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 68), 2 Bde ., Göttingen 2004, Bd . 1, S . 23–60 .

40 Grundlegend zur Position der Kurfürsten im Reich ist Ernst Schubert, Die Stellung der 
Kurfürsten in der spätmittelalterlichen Reichsverfassung, in: Jahrbuch für westdeutsche 
Landesgeschichte, 1 (1975), S . 97–128; Kaufhold, Die Rhythmen politischer Reform .
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tum den Kurfürsten gar den Aufstieg in königgleichen Rang? Was lässt sich 
über die Verfasstheit dieser Gruppe sagen? Bestand tatsächlich ein deutlicher 
Widerspruch zwischen der Ansicht der Juristen, die im 14 . Jahrhundert die 
Kurfürsten als Kolleg betrachteten, und der politischen Praxis, die, so Schubert, 
kein korporatives Bewusstsein erkennen ließ?41 Bei der Beantwortung dieser 
Fragen hilft die Perspektive (kur)fürstlichen Rangs und damit die Sichtweise 
der Akteure, die in den vergangenen Jahren geschlagenen Breschen der For-
schung weiter auszubauen, zu präzisieren und gegebenenfalls neu auszurich-
ten .42 

Die Analyse fürstlichen Handelns kann heute auf einem ganz anderen 
Fundament aufbauen als noch vor dreißig Jahren . Das 1986 geäußerte Diktum 
Peter Moraws, dass es sich beim spätmittelalterlichen Fürstentum um eine For-
schungslücke handele43, gilt, wie er selbst bereits 1999 andeutete44, vor allem im 
Hinblick auf die weltlichen Reichsfürsten so nicht mehr . Angeführt durch das 
von Hans Patze in den 1980er Jahren initiierte Projekt der Residenzenforschung 
kehrte der spätestens seit dem Ende des Ersten Weltkriegs weit in die Kulissen 
verdrängte Reichsfürst wieder in das Rampenlicht historischer Forschung zu-
rück . Seitdem sind wir über reichsfürstliche Höfe, Verwaltungen, familiäre Or-
ganisation, Heiratspolitik oder Memoria eingehend unterrichtet worden und 
haben die zum Teil sehr unterschiedlichen Handlungsspielräume der Fürsten 
besser einzuschätzen gelernt .45 

41 Schubert, Die Stellung der Kurfürsten, S . 103 .
42 Neben den bereits genannten Arbeiten ist u . a . hinzuweisen auf Bernd-Ulrich Hergemöl-

ler, Cogor adversum te . Drei Studien zum literarisch-theologischen Profil Karls IV . und 
seiner Kanzlei (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 7), Warendorf 1999; weitge-
hend zeitgleich zu der vorliegenden Arbeit entstanden verschiedene Studien zur Golde-
nen Bulle Karls IV ., die Aspekte dieser Thematik behandeln, Evelyn Brockhoff/Michael 
Matthäus (Hg .), Die Kaisermacher . Frankfurt am Main und die Goldene Bulle  
1356–1806 . Aufsätze, Frankfurt/Main 2006; Ulrike Hohensee/Mathias Lawo/Michael 
Lindner/Michael Menzel/Olaf B . Rader (Hg .), Die Goldene Bulle . Politik – Wahrneh-
mung – Rezeption (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berichte 
und Abhandlungen, Sonderband 12), 2 Bde ., Berlin 2009 .

43 Moraw, Fürstentum, Königtum und „Reichsreform“, S . 118; vgl . Wolfgang E . J . Weber, 
Einleitung in: Wolfgang E . J . Weber (Hg .) Der Fürst . Ideen und Wirklichkeiten in der eu-
ropäischen Geschichte, Köln 1998, S . 1–26 .

44 Peter Moraw, Das Reich und seine Territorien, der König und die Fürsten im späten Mit-
telalter, in: Rheinische Vierteljahrsblätter, 63 (1999), S . 187–203, hier S . 189 .

45 Im Vergleich zu den weltlichen Reichsfürsten sind die geistlichen Reichsfürsten bislang 
weniger intensiv erforscht worden, vgl . aber Volker Hirsch, Der Hof des Basler Bischofs 
Johannes von Venningen (1458–1478) . Verwaltung und Kommunikation, Wirtschaftsfüh-
rung und Konsum (Residenzenforschung 16), Ostfildern 2004, und Andreas Bihrer, Der 
Konstanzer Bischofshof im 14 . Jahrhundert . Herrschaftliche, soziale und kommunikative 
Aspekte (Residenzenforschung 18), Ostfildern 2005 . Umfassende Forschungsüberblicke 
bieten Karl-Heinz Spiess, Research on the Secular Princes of the Holy Roman Empire: 
State-of-the-Art and Perspectives, in: Thorsten Huthwelker/Jörg Peltzer/Maximilian 




